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Handlungshilfe für die Beantragung von 
Zuschüssen für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung 
des Fahr- und Ladepersonals sowie der Disponenten über das „De-minimis“- 
Förderprogramm der Bundesregierung 
 
Sehr geehrte ASD-Kundin, 
sehr geehrter ASD-Kunde, 
 
der ASD-Beitrag ist im Rahmen des „De-minimis“- Förderprogramms der Bundesregierung, abgewi-
ckelt durch das Bundesamt für Güterverkehr (BAG), als förderfähig eingestuft worden. Die Rahmenbedin-
gungen werden vom BAG wie folgt beschrieben: "Im Zusammenhang mit der Einführung der Lkw-Maut ver-
ständigten sich der Deutsche Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung zur Harmonisierung der 
Wettbewerbsbedingungen des europäischen Güterverkehrs, Zuwendungen in Höhe von 600 Mio. Euro p.a. 
für Unternehmen des Güterkraftverkehrs bereitzustellen. 
Davon wurde zum 01.September 2007 in einem ersten Schritt die Kfz-Steuer für schwere Nutzfahrzeuge mit 
einem Volumen von 150 Mio. Euro p.a. abgesenkt sowie weitere 100 Mio. Euro p.a. durch das Förderpro-
gramm zur Anschaffung emissionsarmer LKW (sog. Innovationsprogramm) realisiert. Das verbleibende Vo-
lumen in Höhe von 350 Mio. Euro p.a., das den Unternehmen bisher in Form von abgesenkten Mautsätzen 
zugute kam, wurde zum 01.01.2009 durch die Förderprogramme "De-minimis" und "Aus- und Weiterbildung" 
zur Verfügung gestellt." 
 
Ab dem Jahr 2010 besteht die Möglichkeit, dass der ASD-Beitrag mit einem Zuschuss von bis zu 100% über 
das „De-minimis“- Förderprogramm gefördert wird. Hierzu müssen Sie zwischen dem 1. November des lau-
fenden Jahres bis spätestens 31. März des Folgejahres einen Förderantrag beim BAG stellen. Förderfähige 
Aufwendungen die vor Antragseingang entstanden sind, können nicht bezuschusst werden. Als Verwen-
dungsnachweis ist  der amtliche Vordruck, der auf der Internetseite des BAG eingestellt ist, zu verwenden. 
 
Gehen Sie hierzu wie folgt vor: 
 

1. Überprüfen Sie, ob Ihr Unternehmen grundsätzlich förderberechtigt ist  
Förderberechtigt sind Unternehmen, die gewerblichen Güterkraftverkehr oder Werkverkehr durchfüh-
ren und Eigentümer oder Halter von in der Bundesrepublik Deutschland zum Verkehr auf öffentlichen 
Straßen zugelassenen schweren Nutzfahrzeugen sind. Schwere Nutzfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge, 
die ausschließlich für den Güterkraftverkehr bestimmt sind und deren zulässiges Gesamtgewicht 
mindestens 12 Tonnen beträgt. Diese schweren Nutzfahrzeuge müssen zum 31. Oktober des der An-
tragstellung vorausgehenden Jahres auf das zuwendungsberechtigte Unternehmen verkehrsrechtlich 
zugelassen gewesen sein. 
 

2. Förderantrag beim Bundesamt für Güterverkehr stellen (BAG) 
Der De-minimis-Antrag für ein Unternehmen, in dessen Budgetzusage der ASD-Beitrag gefördert 
werden soll, muss vor Beginn der Leistung gestellt werden. Das heißt in der Zeit vom 01.11. bis 
31.12. des laufenden Jahres für das kommende Jahr. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Antrag 
bis zum 31.12. des laufenden Jahres beim BAG eingegangen sein muss, wenn der Bewilligungs-
zeitraum zum 1. Januar des Folgejahres beginnen soll. 
Den aktuellen Antrag und weitere Unterlagen finden Sie im Internet unter www.bag.bund.de >> "För-
derprogramme für den Güterkraftverkehr" >> "Förderprogramm De-minimis" >> "Anträge für die För-
derperiode 2010". 
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Die Förderung erfolgt als Budgetzusage im Rahmen des unternehmensbezogenen Förderhöchstbe-
trages des antragstellenden Unternehmens. Im Rahmen des dem Unternehmen zugesagten Budgets 
können Maßnahmen nach dem Maßnahmenkatalog der Anlage zu Ziffer 2 der Förderrichtlinie inner-
halb des Bewilligungszeitraums durchgeführt werden. Die durchgeführten Maßnahmen müssen erst 
bei Vorlage des Verwendungsnachweises konkret benannt werden. Die Förderung der durchgeführ-
ten Maßnahmen erfolgt unter Beachtung der oben genannten maßnahmebezogenen Förderhöchstbe-
träge auf der Grundlage der im Verwendungsnachweis tatsächlich nachgewiesenen Kosten. 
 
 

3. Welcher ASD-Beitrag für welche Beschäftigten ist förderfähig? 
Der ASD-Beitrag für "Fahr- und Ladepersonal sowie der Disponenten" ist bis zu 100% förderfähig. 
Die Anzahl der Beschäftigten in diesem Bereich Ihres Unternehmens können Sie dem Lohn- und Mit-
arbeiternachweis der BG Verkehr/ASD entnehmen. Das sind zum Beispiel die Mitarbeiter in den Ge-
werbezweigen: 
 
M0550 Güterkraftverkehr 
M0510 Kaufmännischer und verwaltender Teil (Hier nur der Anteil der Disponenten) 
M0053 Lagerei/Umschlags- und Ladearbeiten 
M0570 Möbelspedition einschl. Logistik 
M0552 Müllabfuhr  
… 

 
Siehe hierzu 6.1 der Richtlinie und Anlage >> "Personenbezogene Maßnahmen" 
 – Personenbezogene Maßnahme: Maßnahme, die in unmittelbarem Zusammenhang  
   mit dem Betriebspersonal (z.B. Fahrpersonal, Ladepersonal, Disponenten etc.) steht. 
 – Personenbezogene Maßnahme: bis zu 1400,– € 
 

 
4. Berechnung der zuschussfähigen Aufwendungen 

Für die Berechnung der zuschussfähigen Beiträge multiplizieren Sie den ASD-Beitragssatz pro Mitar-
beiter für das Jahr 2010 für Ihre Beratungsart (AS+AM=45,00€, AS=34,00€, AM=21,00€) mit der An-
zahl der förderfähigen Mitarbeiter. Die Umsatzsteuer ist nicht zuwendungsfähig. 
Der Förderbetrag berechnet sich wie folgt: 
 
      Summe aller Beschäftigten in den förderfähigen Gewerbezweigen x ASD-Beitrag 
 
Beispiel:   

 20 Beschäftigte M0550 x 45,00€ (AS+AM) =  900,- € 
   1 Beschäftigte M0510 x 45,00€ (AS+AM) =    45,- € 

21 Beschäftigte  Förderbetrag =  945,- € 
 

 
5. Einreichung des Verwendungsnachweises 

In Kürze finden Sie im Internet unter www.bag.bund.de die abrufbaren amtlichen Vordrucke für den 
Verwendungsnachweis nebst Anlage. Hier sind die Daten aus dem ASD-Beitragsbescheid einzufü-
gen. Siehe hierzu unter www.bag.bund.de >> Häufig gestellte Fragen (FAQ´s) >> zum Förderpro-
gramm De-minimis >> Berechnungsbeispiel zu "De-minimis" Seite 2. 
 
Als Beleg für die förderfähigen Beiträge  gilt: Anfang des nächsten Jahres erhalten Sie, auf Grundlage 
Ihrer Meldung zum Lohn- und Mitarbeiternachweis der BG VERKEHR/ASD, einen ASD-
Beitragsbescheid. Da, wie im Punkt 3. beschrieben, nur der Mitarbeiteranteil der Disponenten in dem 
Gewerbezweig "M0510 Kaufmännischer und verwaltender Teil" förderfähig ist, müssen Sie den Mit-
arbeiteranteil der Disponenten in diesem Gewerbezweig auf der Rückseite des Beitragsbescheides 
schriftlich mit Stempel, Datum und Unterschrift ausweisen. Fertigen Sie hierzu eine Kopie des Be-
scheides an. 
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6. ASD-Beitragsbescheid als Kostennachweis (Beleg) 
 
Vermerke auf der Kopie des ASD-Bescheides: 
 

  
 
 
 

7. Auszahlung der Zuschüsse 
Für das Jahr 2010 werden keine Abschlagszahlungen als Vorleistung auf geplante förderfähige Inves-
titionen mehr vorgenommen. Es handelte sich dabei um eine Ausnahmeregelung, die ausschließlich 
für die Förderperiode 2009 galt. Das bedeutet, dass die Zahlung von Zuwendungen erst nach Vorlage 
des Verwendungsnachweises und der entsprechenden Anlagen erfolgt. 
Die Auszahlung erfolgt nach Erlass und Eintritt der Bestandskraft des Zuwendungsbescheides (1 Mo-
nat nach Bekanntgabe oder nach erklärtem Verzicht auf die Einlegung eines Rechtsbehelfs) sowie 
nach Vorlage und Prüfung des ordnungsgemäßen Verwendungsnachweises nach Maßgabe des Prü-
fungsergebnisses. 
Eine Abschlagszahlung nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheides erfolgt nicht. 

 
Sollten Sie zur Berechnung des Förderbetrages noch Fragen haben, zögern Sie nicht und rufen unsere Kun-
denbetreuung unter der Tel.-Nr. (040) 3980-2250 an oder senden uns eine eMail unter asd@bg-Verkehr.de. 
Ihre Fachkraft für Arbeitssicherheit kann Sie in diesen Fragen ebenfalls unterstützen. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Ihr ASD-Team 
 

Achtung! Nicht vergessen! 
Den Mitarbeiteranteil der Disponenten immer ausweisen.  

Bitte auch einen 100% Anteil an Disponenten. 


